
 
 

Vereinbarung für die Nutzung des elektronischen Kontoauszuges 

Ich,       , bin auf nachstehenden Giro- und Cashkonten 
verfügungsberechtigt und vereinbare für diese die Nutzung des elektronischen Kontoauszuges: 

1      1      1      

1       1       1      

 

Ich verzichte auf den papierhaften Kontoauszug und akzeptiere die Sonderbedingungen für den elektroni-
schen Kontoauszug. Mit Abruf des elektronischen Kontoauszuges erfolgt ein rechtsgültiger Zugang. Ich wer-
de den elektronischen Kontoauszug regelmäßig über den entsprechenden Menüpunkt abholen. 

       

 

Datum 
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Sonderbedingungen für die Nutzung des elektronischen Kontoauszuges 

1. Übermittlung der Kontoauszugsdaten 
Die Haspa stellt dem Kun den (Kontoinhaber und a llen für das  online-Verfahren Bevollmächtigten) die Kontoauszugsda-
ten inklusive Rechnungsabschluss elektronisch zur Verfügung. 
 
2. Verzicht auf papierhafte Kontoauszüge, Verpflichtung zur Abholung 
Der K unde v erzichtet a uf di e pa pierhafte B ereitstellung von K ontoauszügen u nd Rec hnungsabschlüssen. Gle ichzeitig 
erklärt sich der Kunde bereit, den elektronischen Kontoauszug bei Privatgirokonten mindestens einmal in einem Dreimo-
natszeitraum, bei Geschäftsgiro- und Cashkonten mindestens einmal im Monat abzurufen. Einen automatisch erstellten 
Kontoauszug (vgl. Nr. 3) erhält der Kunde ggf. per Post. Di e Haspa ist be reit, dem Kunden für einen Zeitraum von zehn 
Jahren papierhafte Kontoauszüge auf seine Kosten nachzuerstellen. 

Der Kunde kann der Nutzung des elektronischen Kontoauszuges jederzeit formlos widersprechen, z. B. per O nlineBan-
king-Mitteilung. 
 
3. Zusendung von Kontoauszügen 
Die Haspa kann einzelne Mitteilungen und den Rechnungsabschluss dem Kunden zusenden, wenn sie dies auch unter 
Abwägung der Interessen des Kunden für gerechtfertigt hält. Sie wird dem Kunden die Kontoauszüge mindestens einmal 
jährlich per Post zusenden, wenn sie fests tellt, dass d er elektronische Abruf der K ontoauszüge innerhalb der in Num-
mer 2 genannten Fristen nicht erfolgt ist. 
 
4. Voraussetzungen für den Abruf des elektronischen Kontoauszuges 
Der elektro nische Konto auszug kan n oh ne beson dere V oraussetzungen über d as Onlin eBanking ü ber www.haspa.de 
abgerufen werden. Nutzt der  Kunde für  den Abruf des  elektronischen Kontoauszugs e ine F inanzsoftware, muss  diese 
folgende Anforderungen erfüllen: 

 Der Name der Bank wird im elektronischen Kontoauszug angegeben. 

 Der Name des/der Kontoinhaber(s) wird auf dem elektronischen Kontoauszug angegeben. 

 Die maximale Anzahl von 14 Verwendungszweckzeilen je Umsatz muss im Kontoauszug darstellbar sein. 
 
5. Zugang 
Der elektronische Kontoauszug gilt am Tag des Abrufs als zugegangen. 
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